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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL
DES

REGIER.UNGSR~ATES DES KANTONS SOLOTHURN
VOM

~6. August 1966 Nr. 3981

A. Der Gemeinderat der Stadt Olten beschloss am 19. April 1963 im

Si~e von § 35 des kantonalen Gesetzes überdie Rechte am Wasser

vom 27. September 1959 zum Schutze der

im Gheid eine Grundwasserschutzzone zu.schaf~‘en und genehmigte

gleichzeitig den ~ zzonenlan (Nr. W-ll4 des Gas- und Wasser-

werkes) und das zugehörige~zuhanden der

Planauflage.

Das Gri~ndwassergebiet Gheid liegt im südlichen und östlichen Teil

‘~u~ Oltner und im nördlichen ur~d westlichen Teil auf Wangener

Boden. Die Wasserfassungen befir~iden sich im Gebiet der Stadt,

teilweise jedoch so nahe an der WangenerGrenze, dass sie durch

Vorgänge, die sich auf benachbartem Wangenei‘ Boden abstielen,

beeinträchtigt werden könnten. ~er Schu~zzonenplan bezieht sich

deshalb auf Gebiete der Gemeinden Olten und Wangen. Er unterteilt

das zu schützende Gebiet in drei Zonen, nämlich Zone 1 (engere

Schutzzone um die Pumpwerke), die Zone II (äu:ssere Grundwasser

schutzzone) und die Zone III (Untersuchung~zo~e).

Die Bedeutung dieser Zonen ist in~i~

das ~ii~ folgt lautetg

HIrn Sinne von § 35 des kantonalen Wasserrec~~gesetzes werden für
die GrundwasserschutzzDne des Wasserwerkes Oltqn gemäss aufgeleg—

:t~m Plan Nr~ W-.ll4 des Gas- und Wasse~‘werkes~Lvb~n 19.4.1963 folgende
• : ~Eigentunrs-.~und Nutzungsbeschränkungen eri~äsefi~

• A, Zone 1 (Engere Schutzzor~e uni di~Pumpwerk~)

Verboten sind~

- alle Arten der Bebauung ausser ~ur zwecke der
Wasserfassung

- jegliche Schiirfungen oder andere Verletzungen der
flumusschicht
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jegliche ober- oder unterirdische Lagerung oder
Durchleiturg ~ron Stoffen, die das Grundwasser
gefährden könnten, wie Mineralölprodukte, Cherui
kauen, Abwässer etc~

das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern

- jegliche andere Bewirtschaftung ausser Wiesland

- das Ausbringen von Jauche und Mist, Die Verteilung
von Kunstdünger und Kompost ist zur Erhaltung einer
guten Humusschicht zugelassen, doch muss vorher die
Bewilligung des Betriebsleiters des Gas- und Wasser-
werkes Olten eingeholt werden.

— die Elnwohnergenieinde Olten zaunt die Zone ein,
~die Grundeigentümer haben die Einzäunungen zu

B Zonetl (Aeussere Grundwnsserschutzzone)

Verboten sind

alle Arten der Bebauung ausser für Zw~cke.~der
Wasserfassung

- jeglicnc Schuifungen oder andere Verletzungen
der Humusschicht

- jeglicheober- oder unterirdi~sche Lagerung:oder
Durchleitung von Stoffen, die das Grundwasser
gefährden könnten, wie z~B~ Mineralölprodukte,
Chemikalien, :Abwässer ~ ‘ ‚f

das-Erstellen von S‘tra‘~n~;für1 den Motbrfahrzeug
verkehr ohne die notigen Schutzmassnahmen gegen

• das Versickern schädli~‘he±~ F~lti‘s‘s~‘gk~iten

- ‘das Düngen mi~ Jauche~s~hlaubhu~ge~
Normale: Lai~d- oder for~t~i~i~bhaftli‘che Nut~ung ist
zugelassen

~ ‘ : :

Gleiche Beschr~-inkungen wie Zon‘e‘lI,,~b~läufig bis
3L Dezember l965~ In dieser Zeit sind im Einver
standris mit dem Regierungsrat durcn die EAWAG in
Zurich die notigen Untersuchungen fur den Erlass
~.er definitiven ~Zonenbestimmungen der Zone III durch
zufuhren~ Daraufhin wird der Regierungsrat endgiiltig
festlegen, ob und in welchem Umfange fu~ die Zone III
die. ge ~~~iärtig~n B~ sbhrä~kung~n d~üern&a‘i±f~t~e‘bht
zu erhalten sind~

I~ Obige Schutzzonenbestimrnungen s‘ind~ n~‘Qh Genehmigung durch den
‘Reg~rung~rat gen~äss § 61 Ziff~5.‘WR~;irnGrundbuch anzumerken,??



ai~ QJ~e.r Boden liegenden Teil der Sehutzzone legte die
Einwohnergemeinde der Stadt Olten den Plan ui-id das Reglement vom

1.‘ 1 36, Juli l9~3 öffentlich auf, Die Auflage wurde im Amtsblatt

und ::~4~ den~ Tageszeitungen publiziert. Gegen den Plan und das

Reglement wurden 14 Einsprachen eingereicht. Der Gemeinderat

lehnte am 27. September 1963 sämtliche Einsprachen, soweit er

darauf eintrat, in vollem Umfang ab. Diesen Entscheid, der

schriftlich eröffnet wurde, zogen die meisten Einsprecher an

die Gemeindeversammlung weiter, Diese hatte noch über neun

Einsprachen von 13 Einsprech~rn zu entscheiden, Am 19. Febrüar

1964 beschloss sie folgende~

“1. Im Sinne der Amträge der Rekurskommission werden s~mt1iche
an die Gemeindeversarnmlung weitergezogenen Ein~prachen,
soweit darauf einzutreten ist, in vollem Umfange abgeweisen
und der öffentlich aufgelegte Schutzzonenplan vom 19.4.1963
samt dem zugehörigen Schutzzonenreglement genehmigt.

2. Inhalt u~d Umfang der vorgeschlagenen Grundwasserschutzbe
• •• stimmungen werden auch für das Teilgebiet Wangen grun.dsätz~

lich gebilligt und damit das vom (~erfteinderat an.die Regierung
gestellte Begehren auf Durchführung dds P1anveffähren~ für
den Gemeindebann von Wangen gehehitigt.

3. Sollten die weiteren Untersuchungen ergehen•~ dass bei einer
Verlegung der am G-heidweg stehenden Pump~erke nacl~. Süden oder
Durchführung anderer technische~‘M~ss±iahm~n di~ 1-iörd‘Iiche
Sc~tzzonengrenze ohne Gefährdung :dbr W~sserversorgung wesent
lich nach Süden verschoben und damit das Wangner Baug~biet
weitgehend verschont worden könnte~ ~o ist d~r G~heinderat
ermächtigt, im Einvernehmen mit dem RegieI~ungsrat zu•~:• ~iner
solchen nachträglichen Reduktion der Schutzzone Hand zu bieten,
insbesondere, wenn sie auch wirtschaftlich günstige~‘ erscheint,

4. Dieser Gemeinderatsbeschluss ist,~dagegen
erhobenen Rekursen, im Sinne von § 13 de~ Bauges~t~es dem
Regierungsrat zu unterbreiten. • :

5. Mitteilung an sämtliche Einsprecher. unter Hinweis aüf die
gesetzliche Rekursfrist von 14 Tagen.‘t

Gegen diesen Beschluss, der am 2. März 1964 schriftlich eröffnet

worden ist, wurden beim Regierungsrat fristgerecht folgende

Beschwerden eingereicht~

1. Sonnegg—ImmobilienAQ., Olten

2. Hans Willener, Landwirt, Seiothurnorstr, 341, Ol.ten, vertreten
durch Dr. Peber Hagmann, FLir~pre~h, Olten

3. Heinz Wulischleger, Aarburgerstrasse 71, Olten



4~~oman:feff.ör1i, ~andwirt, Wangen bei Olten und 9 Mitunte•r~
:zei,ohn~r (~.0Pfeffer1i~Husi, Schu1~hess, B. I~usi, Fr. Bauiri~

gartner, Josef von Wartburg, Marie Husi, Otto G~uI~iann,: J. ~pp9
~ B~chmänn)

5~e~chwi~tar Bachmann, Wangen b. Ol•ten,vertr~ten durch
Dr. Ru~o1f~Stuber, Fiirsprech, Qltqn.

~ie BeschwerdefUhrer beai~tragei~ im wesentlichen, der angefochtene

Beschluss sei aufzUheben und der Schutzzonenplan irnd das Regle

ment seien n±cht zu genehmigen.

C. Us~•her die Auflage des Planes~ und des Reglementes für die Schütz~

zone in der Gemeinde Wangen verhandelte das Bau~-Departement fnit

Vertretern der Gemeinden Olten und Wangen. Dabei verzichtete die

Einwohnergemeinde ~uf di~ Durchführung de~ Auflage~ und~ Gen~hmi

gungsverfahr~Us, da sie in dieser Sache selber interessIert sei

und sich möglicherwei~o zür E~hebung einer Einsprache genötigt
~eh:n.werde, Gestützt ai~f § 35 Abs. 1 des Gesetzes tiber die
~:echt(~~am Was~er übernahn~ deshalb. der Kanton die DurbhfUhi~ung

des Verfahrens. Das ‚Bau~D~partoment legte den Plan für die Grund~

wasserschutzzone im Gheid, soweit sie im Gebiet der Gemeinde

Wangen liegt, und das zugehörige Reglement in der Zeit vom

23 August bis 23 September 1963 offentlich auf Die Auflage

~urde ini ~mtsblatt Nr. 34 vomh23,: August~l963, im Ar~iger für

das Thal und Gäu und in drei Tageszbitur~g~n veröffentlIcht.

Während d~r Auflagefrist gingen‘.folgendeEinsprachenein~

l B. Husi, Alpstrasse 6, Wangen: b.Olten

2. Einwohnergemeinde Wangen b~Qlten, vertreten durch Dr. Rud,
Stuber,. Fürsprech, Olten

3. Jak. Kopp~Gäumann, Gheidstr.. 125,-Wangen b.Olten

4. Marie Baürnga~tnet-Nussbaune~ In der Ey 53, Wangen b6Olten

5. Franz Baumgartne~‘, Lä~dwirt, Wan~en b.Olten

~ GertEt~ti~ Baumgartner~-Baumgartner, Haftlet, Wangen b.Olten

7. MinaPf~fferli~Husi, Ehefratfdes A~ugust, ~nd Roman Pfefferli,
Landwirt, Wangen b,Olten

8. Erwin Ulrich, Landwirt, Gheidstr. 36, Wangen b.Oiten

- - 9. Dr~ Gustav und Marie A1leffiann~Kaufmann, Neuendorf
)O~ Rö~nisch-Kathöllscher Kul~jisverein Wangen b.Olten



lLOtto. Gäumamn~:Landwirt~ Mittelgäustr0 31, W~ngen b0Olten

12 Arnold ~achmann, Landwirt, Wangen b Olten

13 Julius ~Dachmann, Vj0ehhandel, Dorfstrasse, Wangen b Olten

Die E~sp~.eQh~ ~be.antragen, der Plan und das fl~g1ement seien

nicht~ zu genehmigen Die Einwohne~gemeinde Wangen erhebt aus~

serdem die formelle Einwend~ng, d‘ts Bau-Departement hatte den

aufgelegten Plan zuerst durch die Regierung bosch~iessen lassen

mu s sen

•~D~ D~ Einwohnergem~inde der Stadt Olten wurd~e.iGeleg~heit gegeben,
.:zu ~en Beschwerden gemäss lit0 B und den Einsprachen gemä~s

lit. 0 Stellung zu nehmen. Sie beantragte die Abweisung~d~r~

~ingaben ux~d die Genehmigung des Planes und des Reglement~s.

• Das~au-Departement führte.am. 19. Juni 1964 ~ineBesp~h~ing

du~ch an der sämtliche Beschwerdefiihrer und Einspi~bhe~~ und

diö b~eiligten Gemeinden. teilnahmen bzw0 vertreten wä~‘n.

~a~bei hielten die ~etoiligten an ihren Standpunkten fe~t.

Zufolge. Arhoitstiberhäufung des Sachbearbeiters des ~au-Departe

mentes ergab sich in der Weiterbehandlung der Angelegenheit

eine Verzögerung0

1~. ~F6rmelle:~

I~ Das Ge~tz über die Rechte am Wasser (Wasserrechtsgeset~Y ~om

‘27~. Samber 1959 1~estimmt in § 35 unt~r dem Margihäle “Schutz

zonen~ folgendes:

“Der Regi~rungsrat und die. Einwohnergembinden können Zonen
bezeichnen, i~i denen jede Massnahmevex~botien ist, die ein
.Gewässex~, das für die Trink- und Gebraucliswasserversorgung
von Eedeutung ist, verunreinigen kann. ~

Die Einwohnergemeinden haben die ~e~eichhüng solcher Schutz-
zonen in dem im Gesetz über das .Bauwesen für den Erlass yeti.
Bebauung~plänen bestimmten Verfahren vorzunehmen,

Die &itschädigungspflicht richtet sich nach § 242 EG1GB~“
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Na~h~“~‘61 ~iff0 5 des gleiöhen G~etzes :kaun der Regierungsrat

ein gestützt auf ‘~ 3~5 erlassenes Verbot als. öffentlich-rechtliche

B~räiki~i~des Grundeig~entums im Grundbuch anmerken lasser~,

2. D~e ~inwohnörgemeindo Oltön hat das Bauplanverfahren9 das nach

‘~35Äb2~e~«~Wasserrechtsgesetzes für ‚die Sphaffung der in
i~remGeb~e~ liög~nden Grundwasserschutzzono ~wendbar ist,

“richti~‘du~chgefüh~t~ Die gegen die Beschlüsseder Gemeinde-

versammlung erhobenen Beschwerden sind beim Regierungsrat recht

r~‘~‘zei.tig eingereicht worden~ Sämtliche Beschwerdeführer sind zur

Beschwerde legitimiert Auf d±e Beschwerden ist deshalb einzu

treten0

3. ~ir den Erlass einer Schutzzone im Gebiet der Einwohnergemeinde

Wangen ist nach § 35 Abs. 1 des Wasserrechtsgesetzes d~r Regie

r~i~gsra~ zuständig. In welchem Verfahren ‘dies zu geschehen hat,

bestimmt weder das Wasserrechtsgesotz noch die zugehorige Voll—

ziehungsverordnung Es liegt somit eine Lucke vor, die nach an

orkannter~ Grundsät~n auszufüli~en ist0 ‘Damit de~‘ Regierungsrat

böi“ seinem ~t~cheidäll~älIige;Einweiadungen der Grundeigentümer

und ‘anderer :Interessönten kennt und deren ~spruch auf recht

liches Gehör gewahrt ist, musste ein Auflage,-. und Einsprache

~werden. In diesem Sinne hat das Bau-De

parten~t ~~ mit ‘den Einwohn~rge~u~inden Qit en und

Wangen den Schutzzonenplan für das Gebiet der Gemeinde Wangen

und das zugehörige Reglement unter Ansetzung einer‘Ein~raeh‘e~

f~rist voi 30 Tagen öffentlidh aufgelegt. Dieses Vorgehen war

richtig un~ entspricht dem Vorfahren fü~ den Erl‘ass~ von Kantons

strassenplänen durch den Regierungsrat (vgl; ~ 11,b~s des‘ Gesetzes

über das Bauwesori. vom 10 Juni 1906/24 Mai 1964) Dass das Bau

D~p~arternent zur~Auf1age der Vorlagen zu~t~ändi‘g war, ‘kann auch aus

§l8Abs, 1 der Vollziehungsverordnung vom 22,“März 196b ~um

- Gesetz uber di~ Rechte am Wasser abgeleitet werden, wo bestimmt

wird, dass das Eau-‘Departemen~ di~ Bestimmungen übe~ den Schutz

~ ~Gewässe‘r gegen Verunreinigung vollzieht.‘ D~e in der Einsprache

der Einwohnergemeinde Wangen nachträglich vertretbnö Auffassung,

dass das Bau-Departement den Plan vor der Auflage vom Regierungsrat

hätte beschliessen lassen müssen, findet im Gesetz keine Stütze.



bine~ ~olci~n Vorgehet hätt~ der Rog±örungs~ateja~e Anh~
J:~~f~:d~r Betroffe~n bereits einen wesentIj.~hen Vorentscheid

get~}~b~uhd d~m~t das anschlies~endeÄuflage~ und Einsprachc~

~•-~‘.ei~fabren präjudiziert. Der erwähnte formelle Einwand der Ein

.~ohnergenieind~ Wangen ist deshalb abzuweisen,

~ie Einsprachen gegen den vorn Bau-Departement aufgelegten

P~an sind rechtzeit~g oinger~icht worden, Sämtliche Einsprecher

s~d ~ur Einsprache legitimiert. Auf die Einsprachen ist deshalb

e±i~ut~fen.

4. Die Beschwerden gegen die Beschlüsse der Gemeindeversammlung der

Einwohnergemeinde Olten und die Einsorachen gegen den vom Bau

Dep~r~ernent aufgelegten Plan betreffen den gleichen G~‘genstand.

In allen Fallen ist der Regierungsrat zum Entscheid zustandig

und hat ei~ie unbeschränkte Kognitions~efugnis. Es rechtfertigt

sich deshalb9 die Beschwerden und die Einsp±ac1~n~eniejnsa~n zu

behandej~ und über Uie Genehmigung der Vorlagen gesarnthaft zu

~ntscheiden,

5~ ~Di~ Beschwerd~n und Einsprachen beziehen sich zum: Teil auf Ent

schädf~ungsfragen. Im heutigen Verfahr~h geht es jedoäh nur um

den*~tscheid über den Plan und das Reglement selbst9 während

die: daraus allenfalls fliessenden Entschädigungsansprüche in

~e~nem spätem Verfahren zu beha‘~deln sind. Sollt~ 1~ den Ent

s~h±gui~gsfragen keine gütliche Einigung rnögli~h sein9 so wäre

daruber nach § 35 Abs 3 des ~asserrechtsgesetzes in Verbindung

mit den §~ 242 und 237 des Einführungbgesetzes vom ~ April 1954/

24. Mai 1964 zum Zivilgesetzbuch im Schätzungsverfahren zu ent

~cheiden, wobei erstinstanzlich dio~Kant, Schätzungskornmission

u~d als Rekursi~s•ta~das Verwaltungsgerichtzu amten hätten.

Im heutigen Verfah~en ist auf die Beschwerdän und.Einsprachen9

so~eit sie sich auf Entschädigungsfragen bezieh~n9 nicht einzu

tre~en. Sie;~ind ~ls Rechtsvorwahrungen vorzurnerken~

~aterielles

L.Die.imSchutzzonenplan und im zugehörigen Reglement ~nthaltenen

Vorschriften sind öffenflich~rechtliche Eigentumsbeschränkungen,



Solche Beschränkungen sind zulässig,wenn sie im öffehtlichen

Interesse liegen, auf gesetzlicher Grundlage beruhen und, sofern

~ ~iner Entei~nung ähnlich sind, entsohädigt ~erdön~

Die gesetzliche Grundlage besteht in der zitierten Bestimmung

von § 35 des Wasserrechtsgesctzes Die Frage, ob und allenfalls

in welchen Gebieten die Eigentur‘sbeschrankungen einer Enteignung

ahnlich und deshalb entschadigungspflichtig sind, kann nicht im

heutigen Verfahren entschieden werden Wie bereits unter Ziff 1 5

ausg~iihrt woi‘den ist, können die Grundeigentüm~rürid weitere

Berechtigte allfällige Entschädigungsforderungen im Schätzungs~

vorfahren geltend machen

Das Bestehen eines offontlichen Interesses fur Massnahmen zum

Schutz der Oltner Grundwasserfassungen wird von keiner Seite

bestritten Streitig sind hingegen die Art und der Umfang der

Mas snahnen.

2 Ueber das Grundwasser im Gheid erstellte die EAWAG, Eidg Anstalt

ftf~ Wasserversorgung, Abwasserreinigung und ~ewässerschutz an der

ETH in ZUrich, im Auftrag der Einwohnergenieinde Olten ~m Januar

1957 ein Gutachten Dieses beruht auf umfassenden Untersuchungen

und ist vom Kanton subventioniert worden Die EAUAG empfiehlt

darin im wesentlichen die in den heutigen Vorlagen vorgesehenen

Schutzmassnahmen Das Gutachten erscheint schlussig Auf die

Einholung eines weitern Gutachtens kann deshelb verz~~chtet werden,

dies um so mehr, als die Schutzmassnahmen noch nicht definitiver~

Charakter haben werdeh~ (vgl unter Ziff 8).

3 Die meisten Beschwerdefuhrer und E~nsprecher machen geltend, die

vorgesehenen Massnahmen gingen ucer das Notwendige hinaus Es

seien nicht derart intensive Eingriffe in das private Eigentum

notig Seit dom etwa 50-jahrigen Bestehen der Grundwasserversor

gung Olten seien trotz Fehlens besonderer Vorschriften keine Ver~

schriutzungen vorgckorpien Dazu ist folgendes zu bemerken Daraus,

dass die Grundwasserfassungen bisher von Verschmutzungen verschont

geblieben sind, kann nioht gefolgert werden, dass das auch in

Zukunft der Fall sein werde Der Nachweis, dass ohne Schutzmass

nahmen Schadigungen eintraten, kann nat~rgei ass nicht erbracht werde
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~Stadt und, noch~

ei~igo. wai~gre Gerneinden ~~Wasser versorgen, genügt: schon

eine e~st~afte. ~g.iicbkeit, die nach den anderswo gemachten

Erfahrungen bejaht werden muss. Zudem zielen die vorgesehenen

~chutzmassnabmen im wes~n~lichen darauf ab9 den bisherigen

Zustand aufrecht zu erhalten Die landwirtschaftliche Nutzung

‘~ir~ in denZön~ II u~d III nur darin beschränkt,.dass das

Dungen mit Jaucheverschlauchung verboten wird Dies ist ver

~~hdlich und hat für die Bg~irtschafter keine grosse praktische

‘~edeutung. In der Zone 1 (en~ere Schutzzone um die Pumpwerke)

~rd~n zusätzlich verboten~ Jegliche andere Bewirtschaftung

~ä‘~sser Wiesland und das Ausbringen von Jauche und Mist; ausser

d~m haben die Grundeigentümer die Einzäunung dieser Zone zu

dulden. Diese zusätzlichen Massnahme~ sind gerechtfertigt, da

es sich um den unmittelbaren Bereich der Grundwasserfassungen

„handelt0

4 Nach dem Schutzzonenreglei~ient wird das Bauen in allen drei

Zonen verboten Dieses Bauverbot durfte in vielen Fallen auf

weite Sicht die einschneidonste Massnahme sein0 Es ist jedoch

sachlich begründet. Durch das Bauen wird die schützende Deck

schicht über dem Grundwasserstrop~ vörletzt, wodurch das A15~ickern

von Abwässern und andern gefährlichen‘5toff~~ ~r]~ic‘Iit~rt ~±rd0

Besond-ere ~Gefahrenherde bilden undicht~ Kanalis d~ieri~ und d~l

:tanks, di~ mit Ueberbauungen verbunden sein könneii, W~n d~

‘..Bauten,~die im Schutzzonengebiet bereits bestehen;: ~as~ TP~‘ink

wa-sser nicht beeinträchtigt haben, so bedeutens~e doch ~

Gefährdung. Durch weit~re Bauten wurde diese ndäh ~i~ht~t~‘

5 Der Hinweis verschiedener Beschwerdefuhrer und Einsprecher auf

die Gemeinde ~rimbach, die ihre neue Grundwasserfassung mitten

im Wo~gebi~t errichtet ~at, ~st kein Beweis ~für, das~ die für

das ~heid vorges~henen Sdhu~zmas~nah~en nicht notwendig wären0

Die Deckschicht über den Grundw~sser führenden Kiesschichten

i~t in ‘Trirnba~ ~fangr~fche~ a~s‘iit Ghe~L“Im weib~ren wären

die Folgen ~inei~~i~ T~imbach nicht

: so~‘schwerwieg~n~.wiejj~ Gheid, Bei einer Verschmutzung könnte
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Trimbach von Olten her versorgt werden, wahrend fur die viel

grossere Wasserversorgung der Stadt Olten bei einem Ausfall

~Gheid kein Ersatz :b~e~tünd~.

6~. In‘‘~einz‘elnen. Eingaben wird der Einwohnergemeinde‘di~6~‘~brge~

‘:~worfen, ~sie habe Land im östlichen Gheid an die Fi~m~A~ Hunziker

&Ci..e0, .0lt:en~, verkauft, damit diese die dortigen‘kies~rkommen

• ausbeuten kör.j.ne; eine solche Haltung sei inkonsöquent und bedeute
• eine Ungerechtigkeit gegeniiber den Grundeigentüm~rn des Schutz

zonengebietes Dieser Einwand ist nicht begrundet Das zur Aus

beutung freigegebene Land liegt unterha±t der Grundwasserfassungen

so dass diese durch einen $achgemässen Kiesabbau nicht gefährdet

werden können0 Die für einen solöhen M~bau nötigen~ Vorschriften

hat der Regierungsrat mit Beschluss Nr 5952 vom 27 Oktober l96~

bei der Bewilligung dieser Kiesausbe~t~ir~g~ erlassen0

Das gleiche gilt für den Einwand, die Einwohnergerneinde Olten

habe~in ihrem vom Regierurigsrat am 20~ Januar 1961 genehmigten

Nutzungsplan einen Teil des Gheides der Industriezone zugeteilt

Auch hier handelt es sich um Land, das unterhalb der zu schützen

den Grundwasserfassungen liegt.

Der in andern Eingaben erhobene ~inwand, ~le.r im Gheid genutzte

• Grui~idwasserstrom sei t~otz der vorgesehenen Schutzzoi~e gefährdet,

und zwar durch die Gemeinden des Uzitergäüs und namentlich durch

• die best~hende Ueberbauun.g in Wangen, kann ebenfalls nicht zu

einer Ablehnung der Schutzzone fuhren Eine vollstandige Siche

rung eines Grundwasserstromes ist nicht n‘iöglidh0 Es kann nur

darum gehen, die grösseren Risiken auszusdhalte~i~ Di~ese bestehen

vor allem in, der Nähe der Grundwabserfassungen. Die Begrenzung

der eigentlichen Schutzzo~ie auf d~n iiä1~eren Einflussbereich ist

desha~b richtig0 Für die ü~irigen Gru~dw~sserg~biete gelten die

~l],gemeinen Sohutzvorschriften der eidgenossischen und kantonalen

Gesetzgebun~g über ~en Gewässerschutz. •: •

7~ Der Vbrschlag~eihzelner Beschwerdeführer u~d‘Ein~p~echer, die

~in die Wälder zwischen Hä~kingen und Fülen

b~chzü‘~ö~g~n, ist ebenfalls kein G~nd für aie Ablehnung einer
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Grundwasserschutzzone im Gheid Die dortigen Grundwasservorkommen

~rde~ b~i weitem nicht ~enüg~n, um den Wasserbedarf der Stadt

Oltqn und der mitversorgten Gemeinden zu decken.

- ~- ~- ~--An~h die i~- einigen Eingauen vorgeschlagene Gruppenwasserversor

gung im Gebiet des Tlntergäus kann nicht zur Ablehnung einer

Grundwasserschutzzone im Gheid führen. Eine solche Gru~pön

wasserversorgung ist sicher ernsthaft zu prüfen. Ob und kann

sie verwirklicht wird und oh sie die Grundwasserfassungen im

Gheid überflüssig machen würde, ist aber noch völlig ungewiss.

• Für die nahe Zukunft ist daher der ßezug des Grundwassers aus

dem Gheid für die Stadt Olten sicher die richtige Lösung.

8. Die vorgesehenen Schutzzonen messen insgesamt über 500‘OOO m2

und liegen ungefähr je zur Hälfte auf dem Gebiet der Gemeinden

Olten und Wangen. Das in Wangen liegende Schutzgebiet gehört

nach dem rechtskräftigen Bebauungsplan der Einwohnergemeinde

Wangen teilweise zur Bauzone und wird in Zukunft, sofern kein

Bauverbot zum Schutz des Grundwassers eingeführt wird, voraus

sichtlich zu einem noch grösseren Teil, nach den Ausführungen

in der Einsprache der Einwohnergemeinde Wangen sogar vollständig

der Bauzone zugeteilt. Dass durch die --SQhutzzo~ae. die -bau~liche

Entwicklung der Gemeinde Wangen oingeschränk-t.;wird, •-l~gt auf

der Hand. Die Einwohnerge~einde Wangen weist vor~•• allem. darauf

hin, dass es sich hier praktisch um da.s einzige ~Gemeindegebiet

handle, das für die Ansiedlung neuer Industrien in Fz~age komme.

Es. besteht somit ein Gegensatz zwischen den Interesseh d~r bei

den Gemeinden. Dabei geht das Interesse am Schutz des Wassers,

das ein unentbehrliches Gut ist, an sich den~ Interesse an der

baulichen Entwicklung vor. Im vorliegenden Fall ist jedoch zu

berücksichtigen, dass die oberen Grundwasserfassungen im Gheid

mö~1icherweise ohne unzumutbare Kosten nach Süden verlegt werden

konnten~, worauf in Wangen eine grosse Flache aus dem Schutzzonen

g~bi~et e~itlassen werden könnte, •D~e- Gemeinde.versammlung der Ein

~wohndijemeinde Olten hat in Ziff. 3-ihres.Beschlusses vom 19.

~i~u~r 1964,-der oben-unter l~t. Bwidergegeben ist, die Mög

lichkeit einer solchen R~duktion der Sclutzzone vorbehalten.
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U~t~r:di~~n Vmständen rechtfertigt es sich, die Gültigkeit
~:d~jS~hutzzonen 1, II und III vorläufig bis zum 3L De~ember

1970 zu befristen. Bis:zumAblauf. dieser Frist soll die Ein

.wohne~rgemeinde Qlten die Möglichkeit einer Verlegung der Pump

.werk~e~a~bklären und die in derZone III nochnötigen Üntersuchungen

~urchführen lassen, damit nachher über den Umfäng und die Art

der Schutzzonen endgültig entschieden wbrden kann.

D±e Schutzzone III (Untersuchungszone) liegt fast ganz auf

~ebiet der Gemeinde Wangen und macht etwa 3/4 des in dibser

Gem~inde liegenden Schutzgebietes aus. PUr diese Zone ist die

N&tw~ndigk~it der vorgesehenen Massnahmen noch nicht nachge

wiesen~ sondern soll erst durch die noch vorzunehmendön Unter-
• suchungen abgeklärt werden, Bei Berücksichtigung dieses Um

standes müssen sie im Verhältnis zu den Nachteilen, die sie den

Grundeigentumern und der Einwohnergemeinde Wangen bringen, als

zu weitgehend bezeichnet werden. Es ist auch ~u bedenken, dass
•die allgemeinen Bestimmungen der eidgenössischen und kantonalen

Gesetzgebung über den Gewässerschutz bereits einen weitgehenden

• Schutz gewähren und die zuständigen kantonalen Instänzen ermäch

tigen:und sogar verpflichten, das im Einzelfalle Erforderliche

vorzukehren~ gestützt darauf können ~ie nötigenfalls ein Bau

vorhaben oder andere Massnahmen, die eine Grundwas~e~f~ssung

b~einträchtigen könnten9 dberhau~t verbieten (vgl~:insbesondere

Art. 2, Art. 4 Abs. 2 und Art. 7 des Eidgenössisöhen~ Gewässer

schutzgesetzes vom 16. März 1955), Die ~wendung dieser allge

meinen B~s~timmungeii hat für den Inhaber der Grundwasserfassung

• erst noch~e~ Vorteil, dass sich dabei die Frage• von Entschädi
~gungs1e~st~n~en weniger stellt als beim Erlass von Schutzzonen,

Damit diö kaf~tonalen Instanzen im Einzelfall abklären können,

ob Schutzi~idssnahi~en nötig sind Öder ob ein Bauvorhaben überhaupt

abzulehnen ist, mussen sie von den Baugesuchen Kenntnis erhalten

Die rechtliche Bedeutung der Scbutzzone III (Untersuchungszone)

ist deshalb vorlaufig darauf zu beschranken, dass die Baubehorden

der Einwohnergomeinden Wangen und Olten verpflichtet werden,

Bau~esuche, die sich auf diese Zone beziehen, dem Bau-Departement

oi~z~rei~h~n inid i~ber die Bewilligung erst zu entscheiden, wenn



13

der Regierungs~a.t bzw. das Bau~Departement di.e.Fragen des Go

wasse~rschutzes gepruft hat

9,.Naeh Ift. D des Schutzzo nr lc~e~tes ~ind dft Schutzzonen

besUmwungen im Grundbnch~.anz~nerke~. Da dIe Giiltigkeit der

:~~t~~ne nach dem heuti~en~Ent~chej~ vorläufig. bis zum 31.
Dezember 1970 befristet wird; scheiift es angezeigt, von einer

Anmerkung vorderhand Umgafig ~ nehmen. Der Re~ie±~ungsrat ist
jedoch bereit, diese Frage auf Wiii~1sch der Einwohilergemeinde Olten

nochmals zu p~ti±~en.

10. Bei der Grundwasserschutzzone im Gebiet der Gemeinde Olten han~

delt es. sich uni einen Erlass der Einwohnergemeinde der Stadt

O1~cen. Die Schutzzone im Gebiet der Einwohnergemeinde Wangen

b.Olten wird vom Regierungsrat ausschliesslich im Interesse

der Eirn~ohnerg~meinde Olten crlassen Allfallige berechtigte

Entschadigungsforderungen fur die mit der Grundwasserschutzzone

verbundenen Eigentumsbeschrankungen gehen deshalb zulasten der

Einwohnergen-einde Olten

Es wird

. b~s•chlosseng . .

Es wird festgestellt, dass das Vorfahren fur den Erlass einer

Grundwasserschutzzone im Gheid in Olten und Wangen b 0 richtig

durchgeführt worden ist~

2.Aufdie dagegen erhobene~ Beschwerden und Einsprachen wird, soweit

si~ ~1tsch~digungsforderungen zum Gegenstand haben, nicht ein

getrete~i. Sie w~rd~n al~ Rechtsverwahrung~i vor~emeri~t.

Im tibrigen werden die Beschwerden und Einsprachen, soweit ihnen

in.:dernachsteheflden~Ziff~ .3 nicht~ent~prochmi~.wird~ abgöwiesen.

3. Der Schutzzonenplan ftir die Grundwas~erschutzzone im Gheid in

Olten und Wangen und das zugehörige Reglement werden mit folgen

den ~Aenderungen ~enehmigt~

a) Die Gtiltigkeit der Schutzzonen 1, II und III wird vorläufig

bis zum 31, Dezember 1970 befris:bot.!T:e nach.~

der Untersuchungen kann sie der Regierungsrat teilweise schon

vorher aufheben.
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PUr die Sehutzzone III ge1t~n~vor1Uu~ig lediglich die all~

gemeinen Schutzbestimmungen der, eidgenö~schei und kantonalen

Gesetzgebung iibe~ den Gew Ser.schutz~Die~aubehörden der

~inwohnergemeinde~ Wangen ui~d. Olt.en‘haben ä]~le Baugesuche,

•d~e, Cich auf diese‘Zorie beziehen2 vo~ de~ ~t~ilung der

•‚Baubewilligung ~m Bau-Departement. zuzust~ii~ehünd den

Entscheid des ~egierungsrates bzw. d~s Bau-~3e~artementes

über die denGe~sserschutz betreffend~n F~~n~einzuholen.

c) Auf die Anmerkung der Grui~dwas.serschutzzonSö im G±~undbuch

w~rd vorläufig verzichtet.. ..

~.4. Der Plan und das Reglement treten~ mit der Publikation des

Gehebnig~ngsb~schlusses. im Arntsblai~t in Kraft,

Allfallige berechtigte Entschadigungsforderungen fur die mit

dem Schutzzonenplan und dem zugehorigen Reglsment verbundenen

offentlich~-rechtlichen Eigentum~beschrankungen gehen zulasten

d~ Einwohnorgemeinde der Stadt ~1ten. Wird der Staat dafUr

belangt, so hat ihn die Einwohnergemeinde Olten schndlos zu

halten.

6. Die Einwohnergemeinde Olten ~rd ersucht, beförde.~lich eine

eventuelle Verlegung von Grui~dwasse~as.sungen~abzuk1ä~en und

die Zone III untersuchen zu lassen Die Ergebnisse sind dem

Ba~Departement bekanntzugoben.

7. Die Einwohnergemeinde Olten wird eingeladen, .di~m‘Bäu~b~partement

5 Exemplare des im Sinne des heutigen Beschlusses abgeanderten

Schutzzonenreglementes zur Anbringung des Genehmigungsvermerkes

ei~zusenden. :

~eideb~~FrjaQ~- (Staatskanzlej. ~r 495) RB
(von der Einwohnergemeinde Olten zu erheben)

Der. Staatsschreiber~

~rti~eitel5
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Bau~Departernent (4)
Jur. Sekretär des Bau-Departementes (2)
Kant. Amt für Wasserwirtschaft (6)9 mit Akten und genehmigtem Plan
Kant, Tiefbauamt (2)
Kant. Hochbauamt (2)
Kant. Planungsstelle (2), mit 1 gen. Plan
Kant, Finanzverwaltung (2)
Einwohiaergemeinde der Stadt Olten (3), mit Akten und 1 gen. Plan
Stadtbauamt Olten (2)
Gas— und Wasserwerk Olten (5), mit 1 gen. Plan
Einwohnergemeinde Wangen b.Oltcn (3), mit 1 gen. Plan
Baukommission Wangen b.Olten (2)
Beschwerdeführer gemäss lit. B (5), mit Beschwerdebeilagen für die

BeschwerdefLihrer 1, 2 und 4 EINSCHREIBEN
Einsprecher gemäss lit. C (13) EINSCHREIBEN
Amtsblatt (Publikation folgenden Textes~

Der Plan für die Grundwasserschutzzone Gheid in Olten
und Wangen b.Olten und das zugehörige Reglement werden

( genehmigt Neber Vorbehalte orientiert der Genehmigungs
beschluss.)





/ ~°
SOLOTHIJRN

(RRI~. ~ ~92i ~ v~r~ ~c) __~~LJ1971

Akten Nr. 1
AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES~

DES KANTONS SOLOTHURN

VOM

2. Juli 1971 Nr. 3616

Mit Beschluss vom 15.1.71 hat der Regierungsrat die Gültigkeit des

provisorischen Schutzzonen—Reglementes für die Grundwasserschutz

zone Gheid in Olten bis zum 30,6.71 verlängert.

( Insbesondere durch neue Untersuchungen im Zusammenhang mit der
Strassenplanung konnte die definitive Umschr~ibung der Grundwasser

schutzzone innert dieser verlängerten Frist wiederum nicht abge

schlossen werden. Mit Schreiben vom 23.F.71 ersucht daher das Amn~ann

amt der Einwohnergemeinde .Olten, die Geltungsdauer der provisorischen

Regelung vorsorglich um ein halbes Jahr zu verlängern, eventuell um

einen etwas kürzeren Zeitraum,.sofern der Entscheid zueinem früheren

Zeitpunkt möglich sein werde.

Sachlich ist dem Begehren der EinwohnergemeindeOlten zuzustimmen.

Es ist aber festzuhalten, dass die Planung der Nachbargemeinde Wangen

ir~ recht schwe±~wiegender Weise durch die hän~ige Schutzzonenplarning

blockiert ist und dass darum ein baldiger Entscheid unbedingt zu

erwirken ist. Eine vorzeitige Aufhebung der provisorischen Regelung

kann jedoch nicht verantwortet werden.

Eswird

beschlössen:

Die in Ziff~ 3 a) des RRB Nr. 3981 vom lE,8,~E: festgelegte Frist für

die Gültigkeit der provisorischen Grundwasserschutzzone Gheid in Olten

und Wangen, welche mit RRB Nr. 174 vom 15,1,71 bereits bis zuhi 30,C,7l

verlängert wurde, wird bis längstens zum 31. Dezember 1971 erstreckt.

20135 -100000 -1969
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Im übrigen behält der erwähnte Beschluss seine volle Gültigkeit.

Der Staatsachreiber:

Bau-Departement

Jur. Sekretär des Bau-Departementes
Kant, Amt für ~Jasserwirtschaft (3) m,Akten
Kant. Hochbauamt
Kant, Tiefbauamt
Kant, Planungsstelle
‚~. Finanzverwaltung

Eirn‘~ohnergemeinde der Stadt Olten (3)
Stadtbauamt Olten
Gas- und Wasserwerk Olten (2)
Einwohnergemeinde Wangen b/O. (2)
Beschwerdeführer:

1. Sonnegg-Immobilien AG Olten
2. Hans Willener, Landwirt, Solothurnstr, 341, Olten, vertreten durch

Herrn Peter Hagmann, Fürsprecher, Olten
3. Heinz Wullschleger, Aarburgerstr. 71, Olten
4. Roman Pfefferli, Landwirt, Wangen b/O. für sich und die Mitunter-
5, Geschwister Bachmann, Wangen b/O. ver— zeichner

treten durch Herrn Dr. Rudolf Stuher, Olten

1. Gesamteigentümer Geschv~. von Felten, vertreten durch Herrn Bernhard
von Felten, Altermattweg 5, Solothurn

2. Jak. Kopp-Gäumann, Gheidstr. 125, Wangen b/O.
3. Marie Baumgartner-Nussbaumer, In der Ey 53, Wangen b/O.
4. Franz Baumgartner, Landwirt, Wangen b/O
5. G.Baumgartner-Baumgartner, Haflet, Wangen b/O,
6. Anna Pfefferli-Husi und Roman Pfefferli, Landw~tt~ Wangen b/O.
7, Erwin Ulrich, Landwirt, Gheidstr. 36, Wanger~ b/O.
8, Dr. G. Allemann-Kaufmann, Neuendorf
9. Römisch—Kath. Kultusverein, Wangen b/O.

10, Otto Gäumann, Mittelgäustr, 31, Wangen b/O.
11. krnold Bachmann, Landwirt, Wangen b/O.
12. Julius Bachmann, Dorfstrasse, Wangen h/O.

Amtsblatt (Publikation folgenden Textes:
«Die Gültigkeit des Schutzzonenplanes und des zugehörigen Regle
mentes für die Schutzzone Gheid in Olten, gemäss RRB Nr. 3981
vom 16.8.65, wird bis zum 31. Dezember 1971 verlängert“,)


